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Bachelor-Studiengang WS
180 6 VvZ 115 X
Chemie (B.Sc.) 2005/2006
Bachelor-Kombinationsstudiengang | WS
) 180 6 VZ 30 X
Chemie (B.A./B. Sc.). 2004/2005
WS
Master-Studiengang Chemie (M.Sc.) 180 4 VZ 75 X X
2012/2013
Lehramts-Masterstudiengang WS
120 4 VZ 16 X | X
Chemie (M. Ed.) 2008/2009
Lehramts-Masterstudiengang WS
60 2 VZ 8 X | X
Chemie (M. Ed.) 2008/2009
Bachelor-Studiengang WS
180 6 \/4 90 X
Biologie  (B. Sc.) 2005/2006
Bachelor-Studiengang WS
180 6 VZ 30 X
Biophysik  (B. Sc.) 2005/2006
Bachelor-Kombinationsstudiengang | WS
. ) 180 6 VvZ 35 X
Biologie (B.A./ B. Sc.) 2004/2005
Master-Studiengang Molekulare | WS
) 120 4 VZ 35 X X | X
Lebenswissenschaft (M. Sc.) 2008/2009
Master-Studiengang Organismische | WS
. ) ) 120 4 VZ 35 X X | X
Biologie und Evolution (M. Sc.) 2008/2009
Master-Studiengang WS
120 4 \/4 25 X X | X
Biophysik (M. Sc.) 2008/2009
Lehramts-Masterstudiengang WS
. ) 120 4 \/4 15 X | X X
Biologie (M. Ed.) 2007/2008
Lehramts-Masterstudiengang WS
. . 60 2 VZ 15 X | X X
Biologie (M. Ed.) 2007/2008
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Die Dokumentation zum Antrag ist am 15.02.2010 bei der ZEVA eingegangen.
Datum der Vor-Ort-Begutachtung: 30.04.2010

Betreuender Referent: Dr. Frank Wullkopf
Datum des Berichtes: 13.09.2010
Gutachtergruppe:

Herr Prof. Dr. Erhard Bremer, Philipps-Universitat Marburg, Fachbereich Biologie,
Laboratorium fiir Mikrobiologie;

Frau Prof. Dr. Ute Harms, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Leibniz-Institut fur die
Padagogik der Naturwissenschaften (IPN), Direktorin / Leitung der Abteilung Didaktik der
Biologie;

Herr Prof. Dr. Valentin Wittmann, Fachbereich Chemie, Universitat Konstanz;

Herr Prof. Dr. Hans-Jurgen Becker, Universitat Paderborn, Fakultat fur Naturwissenschaften,
Didaktik der Chemie;

Herr Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer, Universitat Regensburg, Institut fur Biophysik und
physikalische Biochemie;

Herr Prof. Dr. Walter Geller, Helmholtz-Zentrum fir Umweltforschung GmbH - UFZ
Department Seen-Forschung (als Vertreter der Berufspraxis);

Herr Christian Schwarz, Studierender an der Universitat Hannover Lehramt Chemie,
Biochemie, Pharmazie, Biowissenschaft (als Vertreter der Studierenden);
Vertreter der Berliner Senatsverwaltung:

Frau Sabine Reich, Senatsverwaltung fir Bildung, Wissenschaft und Forschung — Referat VI
E 1 (Vertreterin der Berliner Senatsverwaltung);

Herr Jens Schorn, Lessing Gymnasium Berlin (Biologie);

Herr Joachim Kranz, Senatsverwaltung fir Bildung, Wissenschaft und Forschung — Referat
VI E 4.1E (Chemie).

Bemerkung:

Herr Professor Kalbitzer konnte an der Vor-Ort-Begutachtung am 30.04.2010 in Berlin nicht

teilnehmen und hat in schriftlicher Form zu den Antragsunterlagen der Humboldt-Universitat
Stellung genommen.



1. Informationen zur Institution

1.1 Informationen zur Humboldt-Universitit Berlin

Die Humboldt-Universitat zu Berlin wurde am 16. August 1809 auf Initiative des liberalen
preuischen Bildungsreformers und Sprachwissenschaftlers Wilhelm von Humboldt
gegrundet und nahm 1810 als Berliner Universitat ihren Betrieb auf. An der Humboldt-
Universitat, der groRten Universitat der DDR, wurden bis 1990 fast 150.000 Studierende
ausgebildet. Die inhaltliche Erneuerung nach der politischen Wende 1989 wurde von einem
erheblichen Personalwechsel begleitet. Von 1989 bis 1994 schieden im Hochschulbereich
fast 3.000 Wissenschaftler, teils aus Altersgrinden, zumeist aus politischen, fachlichen oder
strukturellen Griinden, aus. In Eigenverantwortung von Struktur- und Berufungs-
kommissionen sowie auf Grundlage von zahlreichen Gutachten und Empfehlungen von
Expertengruppen gab sich die Humboldt-Universitat ein neues wissenschaftliches Geflige:
Forschungs- und Lehrinhalte wurden evaluiert, verandert und neu definiert. Durch die
Erneuerung gelang es der Humboldt-Universitat, in Forschung und Lehre wieder an Ansehen
und Attraktivitdt zu gewinnen.

Das Streben nach wissenschaftlicher Exzellenz in Forschung und Lehre zum Wohle der
gesellschaftlichen Entwicklung soll auch unter schlechteren finanziellen Bedingungen das
oberste Ziel der Humboldt-Universitat sein. Dem Aspekt der Internationalitdt kommt in der
Rahmenstrukturplanung der Universitdt eine besondere Bedeutung zu. Neben den
zahlreichen internationalen Kontakten im Rahmen des Sokrates-Erasmus-Programms bilden
der Ausbau und die Intensivierung von bestehenden Kontakten nach Mittel- und Osteuropa
einen weiteren Schwerpunkt der internationalen Aktivitaten der Humboldt-Universitat. Die
Humboldt-Universitat hat sich zum Ziel gesetzt, alle grundstandigen Studiengange bis zum
Jahr 2010 auf konsekutive Bachelor- und Masterstudiengange umzustellen.

1.2 Informationen zur Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat |

Zur Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat | gehdren das Institut flr Biologie, das
Institut fir Chemie sowie das Institut fur Physik. Die Studiengange aus dem Bereich der
Physik wurden bereits von der ZEvVA akkreditiert.

Das Institut fir Biologie verflugt Uber Arbeitsgruppen auf den Gebieten der Biophysik,
Botanik, Okologie, Mikrobiologie, Molekularen Biologie und Biochemie, der Theoretischen
Biologie, der Zoologie sowie der Didaktik der Biologie. Zusatzlich existiert eine Professur fir
die Didaktik der Biologie, die Lehrerbildung stellt eine wichtige Aufgabe des Instituts flr
Biologie dar. In enger Vernetzung mit anderen inner- und auf3eruniversitaren Einrichtungen
liegen die Forschungsschwerpunkte des Instituts flr Biologie in folgenden Bereichen:

Molekulare Zellbiologie

Pflanzenwissenschaften

Zellenbiophysik und Systembiologie
Theoretische Biologie und Neurowissenschaften
Evolution und Entwicklung

Biologiedidaktische Forschung

Das Institut fur Chemie hat bereits Mitte der 90er Jahre begonnen sich auf die folgenden
beiden Forschungsfelder zu fokussieren:

e Funktional strukturierte Materialien und Katalyse
¢ Funktionskonfirmation (Chemische Biologie)
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Die Forschung auf diesem Gebiet ist nicht nur auf Methodenentwicklung und Ergriindung
biologischer Erkennungsprozesse beschrankt, sondern zielt auch auf die Entwicklung bio-
technologischer Werkzeuge ab.

Das Institut flr Biologie und das |Institut fir Chemie sind an folgenden
naturwissenschaftlichen Sonderforschungsbereichen an der HU Berlin beteiligt:

o SFB 429 Molekulare Physiologie, Regulation und Energetik des Primarstoffwechsels
hoéherer Pflanzen (Sprecher: Institut fur Biologie),

e SFB 546 Struktur, Dynamik und Reaktivitdt von Ubergangsmetalloxid-Aggregaten
(Sprecher: Institut fir Chemie),

o SFB 618 Theoretische Biologie: Robustheit, Modularitdt und evolutionares Design
lebender Systeme (Sprecher: Institut fur Biologie).

| 2. Vorgaben des Landes Berlin fiir die lehramtsorientierten Studiengiange

Die Vorgaben des Landes Berlin fur die Universitaten verlangen, dass die allgemeinen
Beschlusse der Kultusministerkonferenz zur Modularisierung und zur Kompetenzorientierung
der neuen Studiengénge beachtet werden. Weiterhin wird eingefordert, die Studien- und
Prifungsleistungen nach den Hinweisen der KMK zum ECTS zu bewerten. In diesem extern
vorgegebenen Rahmen hat die Humboldt Universitdt grundsatzlich entschieden,
Bachelorstudiengange in 6 Semestern, d. h. mit 180 Leistungspunkten einzufihren.
Masterstudiengange haben stets einen Umfang von 4 Semestern respektive 120
Leistungspunkten. Bachelorstudiengédnge werden sowohl als Kombinations- wie auch als
Ein-Fach-Studienprogramme angeboten.

Alle Prufungsordnungen des Lehramts in Berlin umfassen das Studium von zwei als
Unterrichtsfacher zugelassenen Fachern. Hierbei zahlen die Grundschulpadagogik in der
Laufbahn ,Amt des Lehrers” und die Rehabilitationswissenschaften im ,Amt des Lehrers an
Sonderschulen/fir Sonderpadagogik® als ein solches Fach. Auf diese Weise findet die
Bachelorausbildung an der Universitat in Kombinationsstudiengangen statt. Fur die
Bachelorkombinationsstudiengange gibt es an der Humboldt Universitdt eine allen
gemeinsame Grundstruktur: Sie umfassen ein Kernfach mit 90 Leistungspunkten, in dem
auch die Bachelorarbeit angefertigt wird, weiterhin ein Zweitfach mit 60 Leistungspunkten
sowie einen berufsvorbereitenden Teil mit 30 Leistungspunkten. AuRerhalb des Lehramts
wird dies unter dem Begriff der ,berufsfeldbezogenen Zusatzqualifikation“ zusammengefasst.
Fir den Bereich des Lehramtes wird dieser Teil ,Berufswissenschaften* genannt; er umfasst
Module zu den Erziehungswissenschaften einschliel3lich eines berufsfelderschlielenden
Praktikums, Deutsch als Zweitsprache sowie je ein Modul der Fachdidaktik in jedem Fach.
Die Wahl eines Bachelorstudiengangs mit Lehramtsoption wird unter der Bezeichnung
,Bachelorkombinationsstudiengang mit Lehramtsoption® geflhrt. Die Module zur
Berufswissenschaft mit insgesamt 30 Leistungspunkten gliedern sich wie folgt:

e Modul Erziehungswissenschaften | mit 4 Leistungspunkten;

e Modul Erziehungswissenschaften Il mit 9 Leistungspunkten; hierzu gehdrt ein
berufsfelderschlieRendes Praktikum von mindestens 4 Wochen Dauer;

e Modul Deutsch als Zweitsprache mit 3 Leistungspunkten;

e je 1 Modul Fachdidaktik in beiden Fachern mit je 7 Leistungspunkten.

Das Masterstudium mit dem Berufsziel Lehramt muss den Landesvorgaben entsprechend in
zwei als Unterrichtsfacher zugelassenen Fachern erfolgen. Durch die Anderung des
Lehrerbildungsgesetzes wurden zwei Arten von Masterstudiengdngen vorgeschrieben: Fir
die Laufbahnen ,Amt des Studienrats® und ,Amt des Studienrats mit einer beruflichen
Fachrichtung® wurde ein 4-semstriges Masterstudium mit insgesamt 120 Leistungspunkten
vorgesehen, fir die dbrigen Lehramter ein 2-semestriges Studium mit je 60



Leistungspunkten. Das Studium umfasst ein 1. Fach — dieses ist die Fortsetzung des
Kernfachs aus dem Bachelorstudium —, ein 2. Fach — dieses ist die Fortsetzung des
bisherigen Zweitfachs —, die Erziehungswissenschaften sowie Deutsch als Zweitsprache. Es
schliel3t mit dem Grad des Master of Education ab. Die Verteilung der einzelnen Module auf
die Semester erfolgt unter Beachtung der Studierbarkeit fur die Studierenden und der
Vermeidung einer ungleichen Deputatsverteilung flr die Fachdidaktiken. Den Schwerpunkt
des Masterstudiums bilden die berufsorientierten Studienteile der Fachdidaktik, der
Erziehungswissenschaften und Deutsch als Zweitsprache. Sofern noch nicht im
Bachelorstudium absolviert, ist in beiden Fachern je ein Modul ,Schulpraktische Studien mit
11 Leistungspunkten vorgesehen; es umfasst ein Unterrichtspraktikum. Die Masterarbeit
kann in beiden Fachern oder in den Erziehungswissenschaften angefertigt werden. Im
Lehramts-Masterstudiengang mit 120 Leistungspunkten (4 Semester) kann auch zwischen
Fachwissenschaft und Fachdidaktik gewahlt werden. Im Masterstudium mit 60
Leistungspunkten (2 Semester) ist keine fachwissenschaftliche Ausbildung vorgesehen.

3. Lehrerbildung an der HU Berlin

Die Humboldt-Universitat zu Berlin entwickelt seit langerer Zeit ein alle Bereiche
umfassendes Qualitatssicherungssystem. Dies begann mit einer systematischen Evaluation
aller Studiengéange in den Jahren 1999 bis 2005. Auf der Basis von Befragungen der
Lehrenden und der Studierenden erstellten die Facher erste Selbstberichte. Externe Peers
bewerteten die Studiengdnge. Deren Empfehlungen flhrten zu teils weit reichenden
Anderungen in den jeweiligen Studien- und Priifungsordnungen. Zur Unterstiitzung der
Evaluation der Lehre wurde eine Verwaltungseinheit zur Qualitatssicherung im Ressort
Studium und Internationales gebildet. Ein zweiter Teil dieses Programms bestand in einer
Forschungsevaluation der Fakultaten und Institute. Derzeit bereitet die Humboldt-Universitat
eine Zusammenfuhrung der Lehr- und Forschungsevaluation vor, die dann von einer neuen,
vergrofRerten Verwaltungseinheit unterstiitzt werden soll. Im Ressort des Vizeprasidenten flr
Studium und Internationales wurde eine Verwaltungseinheit ,Servicezentrum Lehramt"
etabliert. Sie wurde der Abteilung Studierendenservice angegliedert. Gleichzeitig wurde die
Verwaltungs- und Beratungskapazitat in diesem Bereich aufgestockt. Dartber hinaus setzte
der Akademische Senat eine Gemeinsame Kommission fur Lehrerbildung ein. Dabei
entschied der Akademische Senat, dieser Kommission keine Entscheidungsbefugnis,
sondern nur beratende Funktion zuzuordnen. Die Lehrerbildung stellt eine bedeutsame
vertraglich fest verankerte Querschnittsaufgabe der Humboldt-Universitat zu Berlin dar. Far
diese Ausbildung wurde bislang keine gesonderte organisatorische Einheit geschaffen, die
den Auftrag hat, die anfallenden Aufgaben zu koordinieren und die anstehenden Probleme
zum Beispiel in der curricularen Koordinierung, in der prifungsorganisatorischen
Optimierung oder in der zeitlichen Abstimmung zumindest verringern zu helfen.

Die Gutachtergruppe fir die Systembewertung hat in ihrem Bewertungsbericht die
Empfehlung ausgesprochen, zur zentralen Koordinierung der Lehrerbildung ein Zentrum fir
Lehrerbildung zu etablieren. Die Umsetzung dieser Empfehlung steht derzeit noch aus.
Zudem hat die Gutachtergruppe flr die Systembewertung die Implementierung eines
effizienten hochschulweiten Qualitatssicherungssystems angeregt, welches ein wertvolles
Instrument bei der Erkennung und Beseitigung von Mangeln im Bereich von Studium und
Lehre darstellen und damit zugleich die Lehrerbildung wesentlich férdern kann. Im ersten
Quartal 2008 hat das Prasidium der Humboldt-Universitat die Einrichtung einer Stabsstelle
Qualitatsmanagement beschlossen. In dem beabsichtigten generellen Qualitats-
managementkonzept ist die Integration eines spezifisch auf die Lehrerbildung abgestellten
Qualitatssicherungs- und Qualitatsentwicklungskonzeptes so geplant, dass die Balance
zwischen den universitatsweiten Qualitatssicherungsinteressen einerseits und den Spezifika
der lehrerbildenden Studiengange andererseits gewahrt bleiben soll. Nach Aussage der
Hochschulleitung soll in diesem Zusammenhang bis Ende des Jahres 2010 ein Konzept
erarbeitet werden. Die Gutachter mochten die Hochschulleitung noch einmal ausdricklich
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darin bestarken, Aktivitaten hinsichtlich der Etablierung eines mit hinreichenden
Kompetenzen ausgestatteten Zentrums fur Lehrerbildung sowie einer systematischen
Evaluierung der Lehrerbildung in Gang zu setzen bzw. zu intensivieren.

4. Informationen zu den Studienprogrammen
4.1 Bachelor-Studiengang Chemie (B. Sc.)

41.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Qualifikationsziele des Bachelor-Studiengangs Chemie orientieren sich am derzeit
gangigen Berufsbild des Chemikers in Forschung, Entwicklung und Produktion. Ziel des
Studiums ist es, einen Wissensstand zu erreichen, der es ermdglicht, fachlich kompetente
Entscheidungen Uber die weitere berufliche Orientierung zu treffen, Fahigkeiten zur Analyse
und Lésung auch disziplinibergreifender, chemischer Probleme zu erlangen und frihzeitig
an Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten. In diesem Kontext erlangen die
Studierenden ein theoretisch und methodisch breit abgestitztes Wissen der Anorganischen,
Organischen, Physikalischen, Theoretischen und Analytischen Chemie sowie der Biochemie
und Strukturchemie. Zudem lernen die Studierenden die verbindenden Konzepte der Chemie
zu erkennen und erwerben weitgehende experimentelle Fahigkeiten fir den Beruf des
Chemikers.

Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden fir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Befahigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Persdnlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewabhrleisten.

4.1.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fur deutsche
Hochschulabschlusse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fir die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils gultigen Fassung. Inngesamt mussen die Studierenden 180
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlt. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.1.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Bachelor-Studiengang Chemie gliedert sich in das Beifach (17 Leistungspunkte), die
Pflichtmodule im Fach Chemie (Umfang insgesamt 133 LP), die berufsorientierende
Zusatzqualifizierung (30 LP) und die Bachelorarbeit (12 LP). Das Beifach fasst alle mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen zusammen, die fir eine Ausbildung
als Chemiker notwendig sind und auf denen in den spateren chemie-spezifischen
Lehrveranstaltungen aufgebaut werden kann. Da aufgrund der harten Anforderungen an den
ersten berufsqualifizierenden Abschluss die Notwendigkeit besteht, den Bachelor-
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Absolventen in Chemie in umfassender Weise theoretisch und praktisch so auszubilden,
dass er gegebenenfalls mit diesem Abschluss eine Tatigkeit in der Chemie in Produktion,
Forschung oder Entwicklung aufnimmt, haben sich die Studiengangsverantwortlichen dafiir
entschieden, umfangreiche chemiespezifische Praktika in die berufsqualifizierenden
Zusatzqualifikation aufzunehmen. Ein Block von 10 Leistungspunkten im 6. Semester
ermdglicht den Studierenden eine freie Wahlimaoglichkeit von vielen Ausbildungsinhalten auch
aufRerhalb der Chemie. Die Pflichtmodule orientieren sich an dem klassischen Facherkanon
der Chemie. Fir die Bachelorarbeit werden 12 Leistungspunkte vergeben. Das Verhaltnis
von Prasenz- zu Selbststudiumszeit in diesem Studiengang betragt 34 zu 66 %.

Gegenwartig werden die Studienplatze zu 20 % nach Leistung, zu 20 % nach Wartezeit und
zu 60 % im Wege eines speziellen Hochschulauswahlverfahrens vergeben. Dieses
Hochschulauswahlverfahren sieht derzeit neben der mittleren Abiturnote (60 %), eine
gewichtete Abiturnote der mathematisch-naturwissenschaftlichen Facher (10 %), wobei die
Noten der Leistungskurse doppelt zahlen, sowie ein Bewerbergesprach (30 %) vor. Es sind
Anerkennungsregeln fir extern erbrachte Leistungen gemaR der Lissabon Konvention
festgelegt worden.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachldbergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewabhrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.1.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberpruft werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden berilcksichtigt.

4.1.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist nicht vollsténdig erfiillt.

Die Pruafungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlie3t mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der Studierenden im
1. und 2. Semester verringert wird. Derzeit ist die schriftliche Prifung die Uberwiegende
Prifungsform. Unterschiedliche Prifungsformen fordern den Studierenden verschiedene
Kompetenzen ab und férdern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus
diesem Grund sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prufungsformen zum
Einsatz kommen.

4.1.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Der Haushaltsplan fir das Jahr 2010 sieht flr das Institut fir Chemie 13 Stellen C4/C3
respektive W3/W2 sowie 2 Stellen C2/W1 vor. Zudem sind 47,5 Stellen fir wissenschaftliche
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Mitarbeiter sowie 43,42 Stellen fir sonstiges Personal ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2008
wurden zur Durchfiihrung der Studiengange im Bereich der Chemie 9 000 Euro an
Personalmitteln flr freie Mitarbeiter (Gastvortrage, Lehrauftrdge etc.) eingesetzt. Fir
Hilfskrafte standen ca. 90 000 Euro zur Verfligung. Die Gutachtergruppe anerkennt die
betrachtlichen Anstrengungen der Humboldt-Universitat, fir alle Lehramtsfacher
forschungsfahige fachdidaktische Professuren einzurichten. Die Gutachtergruppe empfiehlt
in diesem Zusammenhang nachdrucklich, den Bereich der Fachdidaktik im Fach Chemie zu
starken. Die Gutachter sehen die Schaffung einer zusatzlichen LfBA-Stelle als
wilnschenswert an, um auf diese Weise die Betreuung der Studierenden im Rahmen des
Schulpraktikums zu optimieren.

Zur Durchfuihrung der Lehre teilen sich das Institut fur Chemie und das Institut fir Physik der
Humboldt-Universitat ein unmittelbar zwischen beiden Institutsgebauden liegendes
Lehrraumgebaude in Adlershof. In diesem befinden sich 3 groRere Horsale mit 100 bis 150
Platzen, zwei kleinere Horsale mit 60 Platzen, 4 gréRere Seminarrdaume mit 24 bis 39
Platzen und 4 kleinere Seminarrdume mit 16 bis 21 Platzen. Im Gebaude des Instituts fir
Chemie stehen 6 Praktikumsraume mit insgesamt 128 Platzen zur Verfugung. Die
Arbeitsgruppe Didaktik der Chemie unterhalt im Institutsgebdude das Labor ,ELAN® das
Experimentiermdglichkeiten fur Schilerinnen und Schiler schafft und Lehrerinnen und
Lehrern Anregungen zur Umsetzung von Unterrichtsinhalten anbietet. Fur die
Literaturversorgung steht in erster Linie die Zweigbibliothek Naturwissenschaften im Erwin-
Schrédinger-Zentrum in Adlershof zur Verfligung. Die Studierenden haben wahrend der
normalen Arbeitszeit freien Zugang zum PC-Rechenpool am Computer- und Medienservice
(CMS). Aus Sicht der Gutachtergruppe ist das Institut fir Chemie sowohl hardware- als auch
softwaremallig sehr gut mit moderner Informationstechnik ausgestattet.

Zusammenfassend lasst sich Kkonstatieren, dass die adaquate Durchfihrung des
Studiengangs hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, sachlichen und
raumlichen Ausstattung als gesichert angesehen werden kann.

4.1.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prifungsanforderungen einschlielilich der
Nachteilsausgleichsregelungen flir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und

veroffentlicht.

4.1.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berlcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung und des Absolventenverbleibs. Die Gutachter sprechen die Empfehlung
aus, eine zusatzliche Evaluation hinsichtlich der hohen Abbrecherquoten in den ersten
beiden Semestern der Bachelorstudiengadnge durchzufthren.

4.1.9 Studiengiange mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.



4.1.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.2 Bachelor-Kombinationsstudiengang Chemie (B.A. / B. Sc.)

4.2.1 AQualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Bachelor-Kombinationsstudiengang Chemie soll grundlegende Kompetenzen vermitteln,
welche fur die Entwicklung, Durchfihrung und Analyse nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen gestalteter Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse im Fach Chemie
erforderlich sind. Der Studiengang ist von seiner strukturellen und inhaltlichen Gestaltung
primar als Hinfihrung zum anschlieBenden Masterstudium fur das Lehramt Chemie
angelegt, welches zum ,Master of Education“ (M. Ed.) fuhrt. Positiv hervorzuheben ist die
Tatsache, dass die fachchemische Ausbildung fur den Bachelor-Kombinationsstudiengang
separat von der im Bachelor-Studiengang Chemie durchgefihrt wird. Auf diese Weise wird
den Bedurfnissen der Zielgruppe in angemessener Form Rechnung getragen.

Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden flir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Befahigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Persdnlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewabhrleisten.

4.2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fur deutsche
Hochschulabschliusse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengdngen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt missen die Studierenden 180
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlt. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.2.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Der Bachelor-Kombinationsstudiengang ist so angelegt, dass die Vermittlung von fachlichen
Grundlagen im Mittelpunkt steht, die zu einem Anschlussstudium mit dem Abschluss Master
of Education (M. Ed.) fuhren. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer sollen Uber ein breites
Spektrum an grundlegenden Kenntnissen und Fahigkeiten verfugen, welches vor allem einen
erkenntnistheoretischen Uberblick iber die moderne Chemie ermdglicht. Einige Module des
Bachelor-Kombinationsstudiengangs Chemie werden gesondert fir die Lehramts-
studierenden angeboten. Aus Sicht der Gutachter ist es auf diese Weise gelungen, die
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besonderen Anforderungen wie z.B. eine fachliche Grundbildung, Vernetzung theoretischer
und praktischer Ausbildungsanteile oder eine forschungsnahe Ausbildung in der Didaktik
bereits umzusetzen.

Zudem werden den Studierenden im Rahmen ihrer Bachelorarbeit auch exemplarische
Einblicke in aktuelle Forschungsfragen ermdoglicht. Das Verhéltnis von Prasenz- zu
Selbststudiumszeit in diesem Studiengang betragt 42 zu 58 %.

Im Rahmen des Bachelor-Kombinationsstudiengangs Chemie sind Module der
Berufswissenschaften im Gesamtumfang von 30 Leistungspunkten zu absolvieren. Im
Rahmen dieser Studienordnung ist das Modul Cc7 (Fachbezogene
Vermittlungskompetenz/Fachdidaktik) im Umfang von 7 Leistungspunkten zu erbringen. Die
in diesem Modul vermittelten Inhalte entsprechen einer ,Einfihrung in die Chemiedidaktik®.

Aus Sicht der Gutachter sollten im Rahmen dieses Moduls starker die Wechselbeziehungen
bzw. die Dynamik von Vermittlungsmethoden und Lernen thematisiert werden. Dies kdnnte
zum Beispiel durch Reflexionen Uber Begriffe wie ,Situativitat’, ,Motivlagen®,
,Kognitionen/Interessen®, ,Normenkritik“ sowie ,Faktenbeurteilung“ geschehen. Studierende
sollten hierbei in die Lage versetzt werden, das Unterrichten von Chemie immer wieder neu
zu legitimieren, insbesondere im Hinblick auf aulerfachliche und interdisziplinare
Zusammenhange. Zudem sollte im Rahmen des Moduls C 7 die Rolle des Chemielehrers
und entsprechende Verhaltenserwartungen an seine Tatigkeit starker akzentuiert werden.
Hierbei sollten auch verstarkt die studentischen Vorstellungen in Bezug auf die Gestaltungen
eines ,zeitgemalen Chemieunterrichts® miteinbezogen werden.

Gegenwartig werden die Studienplatze zu 20 % nach Leistung, zu 20 % nach Wartezeit und
zu 60 % im Wege eines speziellen Hochschulauswahlverfahrens vergeben. Dieses
Hochschulauswahlverfahren sieht derzeit neben der mittleren Abiturnote (60 %), eine
gewichtete Abiturnote der mathematisch-naturwissenschaftlichen Facher (10 %), wobei die
Noten der Leistungskurse doppelt zahlen, sowie ein Bewerbergesprach (30 %) vor. Es sind
Anerkennungsregeln fur extern erbrachte Leistungen gemafR der Lissabon Konvention
festgelegt worden.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachlbergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewahrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.2.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.2.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.
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Die Prufungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prufungsbelastung der Studierenden im
1. und 2. Semester verringert wird. Derzeit ist die schriftiche Prifung die Uberwiegende
Prifungsform. Unterschiedliche Prifungsformen fordern den Studierenden verschiedene
Kompetenzen ab und férdern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus
diesem Grund sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prufungsformen zum
Einsatz kommen.

Im Gesprach mit der Gutachtergruppe auferten einige Studierende, dass es mitunter
schwierig sei, weitere Professoren als die bisher bereitwilligen (Fachdidaktiker und altere,
demnachst in Ruhestand gehende Professoren) flr die Betreuung der Bachelorarbeit zu
finden.

4.2.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Vgl. die Ausfihrungen unter 4.1.6

4.2.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prufungsanforderungen einschlief3lich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und

veroffentlicht.

4.2.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs bericksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung und des Absolventenverbleibs.

Die Gutachter sprechen die Empfehlung aus, eine zusatzliche Evaluation hinsichtlich der
hohen Abbrecherquoten in den ersten beiden Semestern der Bachelorstudiengénge
durchzuflhren

4.2.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erflllt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.2.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.
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Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.3 Master-Studiengang Chemie (M.Sc.)

4.3.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Die Bildungsziele des Master-Studiengangs Chemie orientieren sich am derzeit gangigen
Berufsbhild des Chemikers in Forschung, Entwicklung und Produktion, vorzugsweise in
anleitender und leitender Funktion. Bei der Einrichtung des forschungsorientierten
konsekutiven Master-Studiengangs sind die Studiengangsverantwortlichen davon
ausgegangen, dass die funfjahrige Gesamtausbildungsdauer nach wie vor die Regel in der
Ausbildung eines/einer Chemiker/Chemikerin sein wird. Zudem wird diese in den meisten
Fallen mit einer Doktorandenausbildung fortgesetzt, die fir die meisten der spateren
Einsatzgebiete gefordert wird. Ziel des Masterstudiums ist die Erlangung folgender vertiefter
Fahigkeiten: Analyse und Lésung disziplinibergreifender, chemischer Probleme, Mitarbeit an
Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Planung und Erarbeitung solcher Projekte,
Ubernahme von leitenden Funktionen in Forschung und Entwicklung.

Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden fir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Beféhigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Personlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewabhrleisten.

4.3.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fur deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fir die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt missen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlt. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.3.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Das Studium gliedert sich in Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 48 Leistungspunkten
und Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 27 Leistungspunkten. Die Pflichtmodule
sind so gewahlt, dass sie zusammen mit den Modulen des Bachelor-Studiengangs das
Wissen und die praktische Ausbildung des bisherigen Diplomstudiengangs in seinen
Kernpunkte abdecken, aber auch essentielle aktuelle Entwicklungsrichtungen der Chemie
(z. B. Bioanorganische Chemie, Struktur und Funktionen von Biomolekilen)
Bertcksichtigung finden. In den Wahlpflichtmodulen missen 6 Leistungspunkte aus einem
Kernmodul erbracht werden.
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Die Vertiefungsmodule des Wahlbereichs (10 LP) beinhalten aktuelle Entwicklungen in der
Chemie und werden durch die Fachdisziplinen angeboten. In den individuellen Modulen des
Wahlbereichs (10 LP) kénnen die Studierenden Veranstaltungen aus dem Lehrangebot der
Universitdt wahlen. Die Masterarbeit ist flr ein Semester konzipiert. In einem
vorausgehenden Modul (Forschungsbeleg) kénnen gegebenenfalls Methoden erlernt
werden, die fir die Masterarbeit bendtigt werden. Fir die Masterarbeit werden 30
Leistungspunkte vergeben.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachlibergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die formulierten Qualifikationsziele stimmig
aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewahrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.3.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.3.5 Priifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Priafungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlie3t mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtspriifung unterzogen.

4.3.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Vgl. die Ausfuhrungen unter 4.1.6

4.3.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflllt.

Studiengang, Studienverlauf ~ und Prifungsanforderungen einschlieflich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.3.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs bericksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.
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4.3.9 Studiengdange mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.3.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.4 Lehramtsmasterstudiengang Chemie (M. Ed.) (120 LP)

441 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Der Lehramtsmasterstudiengang Chemie (120 LP) baut auf den
Bachelorkombinationsstudiengang Chemie mit Lehramtsoption auf und schliel3t das
universitare Lehramtsstudium mit dem Master of Education (M. Ed.) ab. Im Rahmen des
Studiums sollen die Studierenden Kompetenzen erweben, die es ihnen als zuklnftige
Chemielehrerinnen und Chemielehrer ermoglichen, Unterrichtskonzepte und -medien
fachlich und fachdidaktisch zu gestalten, inhaltlich zu bewerten, neuere chemische
Forschung in Ubersichtsdarstellungen zu verfolgen und neue Themen adressatengerecht in
den Unterricht einzubringen.

4.4.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt missen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlt. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.4.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Lehramts-Masterstudiengang Chemie (120 LP) beinhaltet eine Fortfihrung des
Bachelorkombinationsstudienganges und soll den zukinftigen Lehrerinnen und Lehrern
vertiefende Einblicke in die Fachkultur gewahren. Zwei Module vermitteln den
Lehramtsstudierenden Kenntnisse in ,Grundlagen und aktuelle Anwendungen der
anorganischen und organischen Materialchemie und analytischer Methoden® sowie
Kenntnisse in ,Spezielle Themen Chemie und Umwelt‘. In dem Modul ,Schulorientiertes
Experimentieren®, werden in einer Vorlesung ausgewahlte Themen des Rahmenlehrplans
mit einem Schwerpunkt in der anorganischen oder organischen Chemie zusammen mit
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ausgewahlten Fragestellungen der analytischen, physikalischen und/oder theoretischen
Chemie fachlich vertieft aufgearbeitet. In einem dazugehdrigen Praktikum werden
anschlieBend Moglichkeiten thematisiert, diese Inhalte unter Berlcksichtigung
fachdidaktischer Grundlagen experimentell im Schulunterricht zu integrieren.

Fragen und Erkenntnisse der fachdidaktischen Forschung werden in zwei Modulen
angeboten. In dem Modul ,Spezielle Themen fachdidaktischer Forschung I werden
exemplarisch aktuelle Studien und Projekte fachdidaktischer Forschung ebenso vorgestellt
wie entsprechende Methoden und Herangehensweisen. Dieses Modul dient dem
Heranfuhren der Studierenden an die Masterarbeit. Das zweite Modul zu speziellen Themen
der fachdidaktischen Forschung vertieft die Inhalte der Vorlesung und stellt in einem
dazugehodrigen Seminar Konzepte der Fachdidaktik vor. Die Schulpraktischen Studien
werden von der Didaktik der Chemie angeboten. Sie bestehen aus einem vorbereitenden
Seminar, dem vierwdchigen Praktikum an der Schule inklusive Betreuung und einem
nachbereitenden Seminar.

Aus Sicht des Gutachters aus dem Bereich der Chemiedidaktik sollten die in den beiden
fachdidaktischen Modulen vermittelten Forschungsszenarien sich nicht ausschlief3lich auf
positivistisch-empirische Szenarien fokussieren. Vielmehr sollten im Rahmen dieser Module
auch heuristische, hermeneutische respektive ideologiekritische Verfahren zum Tragen
kommen. Aus Sicht des Gutachters aus dem Bereich der Chemiedidaktik kommt diesen
Erkenntnismethoden eine wichtige Funktion fir Lehramtsstudierende im Fach fir Chemie mit
Blick auf Analyse- und Reflexionsprozesse in der spateren Unterrichtstatigkeit zu.

Das Modul ,Schulorientiertes Experimentieren® sollte nicht nur den Berliner
.,Rahmenlehrplan“ im Blick haben, sondern auch den Chemieunterricht im internationalen
Kontext thematisieren.

Zusammenfassend spricht die Gutachtergruppe die Empfehlung aus, im Rahmen der
Modulbeschreibungen die Qualifikationsziele fir die beiden fachdidaktischen Module sowie
das Modul ,Schulorientiertes Experimentieren® praziser als bisher geschehen zu
beschreiben.

4.4.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen Uberprift werden.

Die Qualitat der fachlichen und Uberfachlichen Studienberatung wurde von den Studierenden
positiv bewertet. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berucksichtigt.

4.4.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Prufungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

4.4.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.
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Vgl. die Ausflhrungen unter 4.1.6

4.4.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Studiengang, Studienverlauf ~ und Prafungsanforderungen einschliefllich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.4.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berilcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | bertcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

449 Studiengange mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.4.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.5 Lehramtsmasterstudiengang Chemie (M. Ed.) (60 LP)

4.5.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Lehramtsmasterstudiengang Chemie (60 LP) baut auf den Bachelorkombinations-
studiengang Chemie mit Lehramtsoption auf und schlief3t das universitare Lehramtsstudium
mit dem Master of Education (M. Ed.) ab. Im Rahmen des Studiums sollen die Studierenden
Kompetenzen erweben, die es ihnen als zuklinftige Chemielehrerinnen und Chemielehrer
ermoglichen, Unterrichtskonzepte und -medien fachlich und fachdidaktisch zu gestalten,
inhaltlich zu bewerten, neuere chemische Forschung in Ubersichtsdarstellungen zu verfolgen
und neue Themen adressatengerecht in den Unterricht einzubringen.

4.5.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.
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Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fir die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils gultigen Fassung. Insgesamt muissen die Studierenden 60
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlt. Die
Qualitat der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.5.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die inhaltliche und =zeitliche Struktur des Studienganges wurde von der Berliner
Senatsverwaltung  vorgegeben.  Fachwissenschaftliche Inhalte sind in  dem
Lehramtsmasterstudiengang Chemie (60 LP) nicht mehr vorgesehen. Der Studiengang
besteht lediglich aus zwei fachdidaktischen Modulen (,Spezielle Themen der
fachdidaktischen Forschung | und II*), die neben den Erziehungswissenschaften und dem
Modul ,Deutsch als Zweitsprache” (DAZ) studiert werden mussen. Aus Sicht des Gutachters
aus dem Bereich der Chemiedidaktik sollten die in den beiden fachdidaktischen Modulen
vermittelten Forschungsszenarien sich nicht ausschlielllich auf positivistisch-empirische
Szenarien fokussieren. Vielmehr sollten im Rahmen dieser Module auch heuristische,
hermeneutische respektive ideologiekritische Verfahren zum Tragen kommen. Aus Sicht des
Gutachters aus dem Bereich der Chemiedidaktik kommt diesen Erkenntnismethoden eine
wichtige Funktion flr Lehramtsstudierende im Fach fur Chemie mit Blick auf Analyse- und
Reflexionsprozesse in der spateren Unterrichtstatigkeit zu. Zusammenfassend spricht die
Gutachtergruppe die Empfehlung aus, im Rahmen der Modulbeschreibungen die
Qualifikationsziele fur die beiden fachdidaktischen Module préziser als bisher geschehen zu
beschreiben.

4.5.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberpruft werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden berilcksichtigt.

4.5.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Priufungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prifung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtspriifung unterzogen.

4.5.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.
Vgl. die Ausfihrungen unter 4.1.6

4.5.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.
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Studiengang, Studienverlauf  und Prifungsanforderungen  einschlielich ~ der
Nachteilsausgleichsregelungen flr Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.5.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berilcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berucksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

4.5.9 Studiengdange mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.
Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.5.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.6  Bachelorstudiengang Biologie (B. Sc.)

4.6.1 AQualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Ziel der Ausbildung ist es, den Studierenden die erforderlichen Fachkenntnisse, Fahigkeiten
und Methoden unter Berticksichtigung der Anforderungen in der Arbeitswelt so zu vermitteln,
dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zu wissenschaftlich fundierter Urteilsbildung, zur
kritischen Reflexion der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln
befahigt werden. Dies gilt einerseits fur die Qualifizierung zum Studium von
Masterstudiengangen und andererseits zur Beféhigung fur Tatigkeiten in entsprechenden
Berufsfeldern der Biologie. Diese Zielstellung erfordert eine solide Grundausbildung in
Biologie und verschiedenen grundlegenden Naturwissenschaften, wie Mathematik, Physik
und Chemie. Dabei missen auch die Fahigkeiten zum Erkennen wesentlicher
Zusammenhange eines komplexen Sachverhalts entwickelt werden. Im Bachelor-
Studiengang sollen friihzeitig diejenigen Methoden und Fertigkeiten vermittelt werden, die
derzeit den Standard der Biologie bilden. Dazu gehéren auch Kenntnisse in technischen und
in theoretischen Anwendungen. Zudem erwerben die Studierenden im Rahmen des
Bachelorstudiums auch ,soft skills“, die sowohl im Berufs- als auch im sozialen Leben von
groRer Bedeutung sind. Dazu gehdren, aulder der Fahigkeit, komplexe Probleme effektiv zu
I6sen, Ausdauer, die Befahigung zur Teamarbeit und die Fahigkeit, Resultate und
Schlussfolgerungen eigener Analysen sowohl einem fachspezifischem als auch einem
fachfremden Publikum zu prasentieren und in einer Diskussion zu verteidigen.
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Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden fir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Befahigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Persdnlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewahrleisten.

4.6.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt mussen die Studierenden 180
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.6.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Im Rahmen des Bachelorstudienganges Biologie werden die experimentellen und
theoretischen Grundlagen und Methoden der Biologie und die erforderlichen
mathematischen, physikalischen und chemischen Grundlagen so weit vermittelt, dass solide
Kenntnisse der biologischen Grundgebiete Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Tier- und
Pflanzenphysiologie, Genetik und Okologie und ihrer Zusammenhange untereinander
angelegt werden. Die ersten vier Semester des Bachelor-Studiengangs werden von Modulen
bestimmt, innerhalb derer die Biologie sowohl theoretisch als auch experimentell vorgestellt
wird. Parallel dazu werden die fir die moderne Biologie unerlasslichen Grundkenntnisse im
als Pflichtfach definierten Beifach Chemie sowie in Mathematik und Physik vermittelt. In den
letzten zwei Semestern des Bachelor-Studiums eignen sich die Studierenden vertiefte
Kenntnisse in einer der am Institut flr Biologie vertretenen Fachgebiete nach freier Wahl an.
Dabei werden methodische Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt, die die angehenden
Biologen/Biologinnen in die Lage versetzen, biologische Probleme zu analysieren und
selbstandig Losungen auszuarbeiten. In der abschlieRenden Bachelorarbeit, die sich in der
Regel an eine Projektstudie anschliel3t, sollen die Studierenden den Nachweis erbringen,
dass sie ein vorgegebenes, eingegrenztes Thema anhand der einschlagigen Literatur und
durch eigene praktische Untersuchungen unter Anleitung eines Hochschullehrers zu
bearbeiten in der Lage sind. Die entsprechenden Themen orientieren sich an den
Forschungsschwerpunkten des Instituts fiir Biologie. Das Verhaltnis von Prasenz- zu
Selbststudiumszeit in diesem Studiengang betragt 45 zu 55 %.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachibergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewabhrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.6.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

19



Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberpruft werden. Die Qualitat der fachlichen und tUberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.6.5 Prufungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlie3t mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen. Im Gesprach mit der
Gutachtergruppe kritisierten die Studierenden, dass die Absolvierung des Moduls
,Einfihrung in die Biologie* Voraussetzung flir den Besuch anderer Module im
Bachelorstudium ist.

Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der Studierenden im
1. und 2. Semester verringert wird. Derzeit ist die schriftiche Prifung die Uberwiegende
Prifungsform. Unterschiedliche Prifungsformen fordern den Studierenden verschiedene
Kompetenzen ab und férdern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus
diesem Grund sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prifungsformen zum
Einsatz kommen. Zudem beklagten die Studierenden, dass in einigen Modulen (Botanik,
zytologische Ubungen, Physik, Zulassung zu den Praktika in organischer und anorganischer
Chemie) neben der Modulabschlussprifung noch zusatzliche Testate als
Leistungsnachweise erbracht werden mussen. Aus Sicht der Gutachter wird auf diese Weise
die Arbeitsbelastung der Studierenden unnétig erhoht.

4.6.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist nicht vollstdndig erfiillt.

Der Haushaltsplan fir das Jahr 2010 sieht fir das Institut fir Biologie 19 Stellen C4/C3
respektive W3/W2 sowie 5 Stellen C2/W1 vor. Zudem sind 47,7 Stellen fir wissenschaftliche
Mitarbeiter sowie 65,7 Stellen flr sonstiges Personal ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2008
wurden zur Durchfihrung der Studiengdnge im Bereich der Biologie 158 000 Euro an
Personalmitteln fur freie Mitarbeiter (Gastvortrage, Lehrauftrdge etc.) eingesetzt. Fur
Hilfskrafte standen ca. 210 000 Euro zur Verfligung.

Das Institut fur Biologie ist in verschiedenen Gebauden in Berlin-Mitte untergebracht.
Aulerdem gehdért zum Institut das Arboretum in Baumschulenweg mit einem Gebaude, das
von der Professur fir Gewasserdkologie und einem Teil der Arbeitsgruppe Botanik genutzt
wird. Ein Teil der Institutsgebaude wurde den Anforderungen entsprechend renoviert, in
anderen Fallen gibt es aber noch deutlichen Nachholbedarf. Ein schwerwiegendes Problem
stellt aus Sicht der Gutachtergruppe die ungenliigende und aus sicherheitstechnischen
Grunden beunruhigende rdumliche Situation des Bereiches Zoologie sowie des Bereiches
Gewasserokologie dar. Im Interesse der Studierenden sollte hier umgehend eine
Verbesserung der raumlichen Situation herbeigefiihrt werden.

Ein Grofdteil der molekularbiologischen Arbeitsgruppen nutzt ein angemietetes Lehr- und
Forschungsgebaude in der Chausseestralle 117. Ein weiterer Standort befindet sich in der
Invalidenstralie 42/43. Die Theoretische Biologie und die Verhaltensphysiologie sind dort in
Raumen untergebracht, die kurz- bis mittelfristig vom Museum fir Naturkunde, Leibniz-
Institut fUr Evolutions- und Biodiversitatsforschung, beansprucht werden. Das Institut fir
Biologie soll insgesamt auf dem Campus Lebenswissenschaften (Philippstralle 13)

20



konzentriert werden, wo sich bereits einige Arbeitsgruppen befinden. Zudem ist auf diesem
Campus ein Institut fir Systembiologie geplant, das aus Mitteln des Bundes, des Landes
Berlin und der Helmholtz-Stiftung finanziert werden soll und das fiir die Biologie auf Grund
madglicher Kooperationen und Synergien aulerordentlich attraktiv ist.

Zusammenfassend la8sst sich Kkonstatieren, dass die adaquate Durchfiihrung des
Studiengangs hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen Ausstattung als
gesichert angesehen werden kann. Die oben beschriebenen Mangel in der raumlichen
Ausstattung der Zoologie sowie der Gewasserdkologie stellen derzeit eine wesentliche
Beeintrachtigung der Lehr- und Studienbedingungen in diesem Bereich dar.

4.6.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Studiengang, Studienverlauf  und Prifungsanforderungen einschlief3lich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.6.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berilcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung und des Absolventenverbleibs. Die Gutachter sprechen die Empfehlung
aus, eine zusatzliche Evaluation hinsichtlich der hohen Abbrecherquoten in den ersten
beiden Semestern der Bachelorstudiengange durchzufihren.

4.6.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.6.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.7 Bachelor-Kombinationsstudiengang Biologie (B.A./B. Sc.)

4.7.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang ist von seiner strukturellen und inhaltlichen Gestaltung primar als
Hinflhrung zum anschlieRenden Masterstudium flir das Lehramt Biologie angelegt und

schlieBt daher im Regelfall eine berufsspezifische Zusatzqualifikation auf dem Gebiet der
Erziehungswissenschaften und der Fachdidaktik ein. Die Studierenden sollen im Fach
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Biologie und einem weiteren Kombinationsfach grundlegende Kompetenzen erlangen,
welche fur die Gestaltung von Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozessen nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen erforderlich sind.

Zu den Bildungszielen gehért ferner Fachwissen und analytisches Urteilsvermdgen in den
Erziehungswissenschaften und den Fachdidaktiken, auf die das weiterfihrende und
vertiefende Lehramts-Masterstudium aufbauen kann. Die im Kombinationsstudiengang
erworbenen fachlichen Kompetenzen sollten eine Berufsauslibung oder eine akademische
Ausbildung aufRerhalb des Lehramtes ermdglichen.

4.7.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt mussen die Studierenden 180
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.7.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Im Mittelpunkt des Bachelor-Kombinationsstudienganges Biologie steht die Vermittlung von
fachlichen Grundlagen, die zu einem Anschlussstudium mit dem Abschluss Master of
Education (M. Ed.) fuhren. An der Humboldt-Universitdt kann Biologie als Kernfach im
Kombinationsstudiengang nur in der Kombination mit dem Zweitfach Chemie oder dem
Zweitfach Physik studiert werden, wahrend alle Facher mit Biologie als Zweitfach
kombinierbar sind. Die Module B1 (EinflUhrung in die Biologie), B2 (Morphologie und
Evolution der Tiere), B4 (Biochemie), B5 (Morphologie und Evolution der Pflanzen), B7 (Tier-
und Neurophysiologie), B10 (Mikrobiologie) und B23 (Okologie) werden im Kernfach
gemeinsam mit den Studierenden des Mono-Studienganges studiert. Die Module B6
(Verhalten und Humanbiologie) sowie B8 (Pflanzenphysiologie) werden mit einem an das
Lehramt angepassten Inhalt angeboten.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachlibergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewahrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes. Es sind Anerkennungsregeln fir
extern erbrachte Leistungen gemaf der Lissabon Konvention festgelegt worden.

4.7.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des

Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
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Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.7.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Die Prufungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen. Im Gesprach mit der
Gutachtergruppe kritisierten die Studierenden, dass die Absolvierung des Moduls
,Einfihrung in die Biologie* Voraussetzung flir den Besuch anderer Module im
Bachelorstudium ist.

Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der Studierenden im
1. und 2. Semester verringert wird. Derzeit ist die schriftliche Prifung die Uberwiegende
Prifungsform. Unterschiedliche Prifungsformen fordern den Studierenden verschiedene
Kompetenzen ab und férdern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus
diesem Grund sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prifungsformen zum
Einsatz kommen. Zudem beklagten die Studierenden, dass in einigen Modulen (Botanik,
zytologische Ubungen, Physik, Zulassung zu den Praktika in organischer und anorganischer
Chemie) neben der Modulabschlussprifung noch zusatzliche Testate als
Leistungsnachweise erbracht werden mussen. Aus Sicht der Gutachter wird auf diese Weise
die Arbeitsbelastung der Studierenden unnétig erhoht.

4.7.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstdndig erfiillt.

Vgl. hierzu die Ausfihrungen unter 4.6.6

4.7.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prifungsanforderungen einschlieflich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.7.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflllt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berucksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

4.7.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.
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4.7.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.8 Master-Studiengang Molekulare Lebenswissenschaft (M. Sc.)

4.8.1 AQualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Die Qualifikationsziele des Masterstudiengangs Molekulare Lebenswissenschaft orientieren
sich am derzeit gangigen Berufsbild des molekular-orientierten Biologen. Das Master-
Studium soll alle notwendigen Voraussetzungen fir junge Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler schaffen, um in dem vielfaltigen Berufsfeld von Wirtschaft
und Forschung gleichermalen bestehen und einen sichtbaren Beitrag leisten zu kénnen. Ziel
des Master-Studiums ist es, vertieftes Wissen im Fach Biologie mit molekularer Ausrichtung
zu erwerben und wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden selbstédndig anwenden zu
kénnen. Dadurch sollen die Absolventinnen und Absolventen in die Lage versetzt werden,
forschungsorientierte  Tatigkeiten an Hochschulen, aufleruniversitdren Forschungs-
einrichtungen, in der pharmazeutischen Industrie und in Behdrden auszulben. Diese
Institutionen verlangen haufig zusatzlich die Promotion, wofur der Masterabschluss die
Grundlage bildet.

Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden fir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Befahigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Persénlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewabhrleisten.

4.8.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlusse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fir die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt missen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.8.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.
Der Masterstudiengang Molekulare Lebenswissenschaft baut in der Regel auf einem

Bachelorstudiengang der Biowissenschaften oder einer thematisch verwandten Disziplin mit
Schwerpunkt in Biologie auf. Die Absolventinnen und Absolventen sollen dazu befahigt
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werden, modernste molekulare und zellbiologische Methoden kompetent anzuwenden,
wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen sowie verantwortlich damit umzugehen.
Das Lehrangebot umfasst bewusst ausschlie3lich Wahlpflicht- und Wahlveranstaltungen, um
den Studierenden ein Hochstmald an Eigeninitiative bei der individuellen Schwerpunktbildung
zu ermdglichen. Die Ausbildung ist interdisziplinar ausgerichtet, so dass die Studierenden
Kompetenzen in den Bereichen Mikrobiologie, Biochemie, Genetik, Pflanzenwissenschaften,
Infektions- und Zellbiologie und Immunologie erwerben.

Das Studium gliedert sich in Wahlpflichtmodule aus den Bereichen Genetik, Infektions- und
Zellbiologie (Bereich ), Biochemie, Mikrobiologie und Physiologie (Bereich II) und Module
der freien Wahl (Bereich IIl). Aus den Bereichen | und Il sind mindestens je 30
Leistungspunkte zu erwerben. Weitere 30 Leistungspunkte konnen aus Bereich Il bzw. den
Bereichen | oder Il gewahlt werden. Da bewusst auf Pflichtmodule verzichtet wurde, kdnnen
die Studierenden ihr Programm auf der Grundlage der individuellen Schwerpunktwahl
zusammenstellen. Die Breite und Flexibilitdt der Ausbildung bleibt dabei durch die
Verpflichtung der Studierenden gewahrleistet, mindestens 30 Leistungspunkte aus einem
nicht dem Schwerpunkt zugehoérenden Bereich zu studieren. Die auf eine halbes Jahr
bemessene Masterarbeit kann in allen im Studiengang berUhrten Themenfeldern erarbeitet
werden.

Zugangsvoraussetzung zum Master-Studiengang Molekulare Lebenswissenschaft ist ein
erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Biologie, Biochemie, Biophysik, Medizin
oder Veterindrmedizin. Die nach Abzug (20%) der nach Wartezeit zuzulassenden
Studierenden verbleibenden Studienplatze werden gewichtet vergeben: mit 55 % nach
Leistung (Gesamtnote des ersten Hochschulabschlusses) und mit 45 % nach theoretischer
und praktischer Erfahrung in naturwissenschaftlichen Grundlagen.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachlbergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewabhrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.8.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.8.5 Priifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prafungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

4.8.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

25



Vgl. die Ausflhrungen unter 4.6.6

4.8.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Studiengang, Studienverlauf ~ und Prifungsanforderungen einschlieBlich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.8.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berlcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

4.8.9 Studiengange mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.8.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.9 Master-Studiengang Organismische Biologie und Evolution (M. Sc.)

4.9.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Die Bildungsziele des Masterstudiengangs Organismische Biologie und Evolution orientieren
sich am derzeit gangigen Berufsbild der organismisch orientierten Biologie. Das Master-
Studium soll alle notwendigen Voraussetzungen fir junge Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler schaffen, um in dem Berufsfeld von Forschung, Behdrden
und Wirtschaft gleichermalien bestehen und einen sichtbaren Beitrag leisten zu kdnnen. Die
Gliederung des Studiums gibt den Studierenden Flexibilitdt bei der Wahl inres Schwerpunkts
in der beruflichen Ausbildung. Ziel des Master-Studiums ist es, vertieftes Wissen im Fach
Biologie mit organismischer Ausrichtung zu erwerben und wissenschaftliche Erkenntnisse
und Methoden selbstandig anwenden zu kdnnen. Dadurch sollen die Absolventinnen und
Absolventen in die Lage versetzt werden, forschungsorientierte Tatigkeiten an Hochschulen,
aulleruniversitaren Forschungseinrichtungen, Museen, in der pharmazeutischen Industrie
und in Behoérden auszuiben. Diese Institutionen verlangen haufig zusatzlich die Promotion,
woflr der Masterabschluss die Grundlage bildet.
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Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden fir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Befahigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Persdnlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewahrleisten.

4.9.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt mussen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.9.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Der Masterstudiengang Organismische Biologie und Evolution baut in der Regel auf einem
Bachelorstudiengang der Biowissenschaften oder einer thematisch verwandten Disziplin mit
Schwerpunkt in Biologie auf. Die Absolventinnen und Absolventen sollen dazu befahigt
werden, aktuelle Fragestellungen und Methoden organismischer und evolutionsbiologischer
Biologie auf allen Integrationsebenen kompetent zu entwickeln und anzuwenden,
wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen sowie verantwortlich damit umzugehen.
Das Lehrangebot umfasst bewusst ausschlieRlich Wahlpflicht- und Wahlveranstaltungen, um
den Studierenden ein Hochstmal} an Eigeninitiative bei der individuellen Schwerpunktbildung
zu ermoglichen. Die Ausbildung ist interdisziplinar ausgerichtet, so dass die Studierenden
Kompetenzen in den Bereichen Verhaltensbiologie, Neurobiologie, Theoretische Biologie,
Physiologie, Entwicklungsbiologie, Paldontologie, Morphologie, Systematik, Phylogenetik,
Okologie und Evolutionsbiologie verschiedener Organismengruppen erwerben. Die
angebotenen Module bestehen in der Regel aus inhaltlich aufeinander abgestimmter
Vorlesung, Seminar und Praktikum im Gesamtumfang von 10 Leistungspunkten.

Das Studium gliedert sich in Wahlpflichtmodule aus den Bereichen ,Organismische Funktion
und Evolution’ (Bereich 1), ,Organismische Struktur und Evolution’ (Bereich IlI) und Module
der freien Wahl (Bereich Ill). Von den Bereichen | und Il ist einer als Schwerpunkt
auszuwahlen. Der Schwerpunktbereich (I oder II) muss mindestens 40 Leistungspunkte
umfassen. Im nicht den Schwerpunkt bildenden Bereich (I oder II) missen mindestens 20
Leistungspunkte erworben werden. Weitere 30 Leistungspunkte kénnen aus Bereich Il bzw.
den Bereichen | oder Il gewahlt werden. Auf Antrag kénnen bis zu zwei Module aus dem
Bereich 1l (Freie Wahl) fir den jeweils gewahlten Schwerpunkt anerkannt werden. Die auf
ein halbes Jahr bemessene Masterarbeit kann in allen im Studiengang berthrten
Themenfeldern erarbeitet werden. Eine Masterarbeit im gewahlten Schwerpunkt wird
empfohlen.

Zugangsvoraussetzung zum Master-Studiengang Organismische Biologie und Evolution ist
ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Biologie, Biochemie, oder Biophysik.
Die nach Abzug (20%) der nach Wartezeit zuzulassenden Studierenden verbleibenden
Studienplatze werden gewichtet vergeben: mit 55 % nach Leistung (Gesamtnote des ersten

27



Hochschulabschlusses) und mit 45 % nach theoretischer und praktischer Erfahrung in
naturwissenschaftlichen Grundlagen.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachibergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewahrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.9.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen Uberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.9.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prifung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

4.9.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Vgl. die Ausfuhrungen unter 4.6.6

4.9.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prifungsanforderungen einschlieflich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und

veroffentlicht.

4.9.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflllt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitditsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs bericksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | bericksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

4.9.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs. AR
93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.
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Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 410 Lehramtsmasterstudiengang Biologie (M. Ed.) (120 LP)

4.10.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Der Lehramtsmasterstudiengang Biologie (120 LP) baut auf den Bachelorkombinations-
studiengang Biologie mit Lehramtsoption auf und schlie3t das universitare Lehramtsstudium
mit dem Master of Education (M. Ed.) ab. Im Rahmen des Studiums sollen die Studierenden
Kompetenzen erwerben, die es ihnen als zukinftige Biologielehrerinnen und Biologielehrer
ermdglichen, Unterrichtskonzepte und Unterrichtsmedien fachlich und fachdidaktisch zu
gestalten, inhaltlich zu bewerten, neuere biologische Forschung in Ubersichtsdarstellungen
zu verfolgen und neue Themen adressatengerecht in den Unterricht einzubringen.

4.10.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fur deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengangen vom
10.10.2003 in der jeweils glltigen Fassung. Insgesamt mussen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.10.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Das Masterstudium ist eine Fortfilhrung des kombinierten Bachelorstudiengangs und bietet
den zukinftigen Lehrerinnen und Lehrern vertiefende Einblicke in die Fachkultur. Dabei
werden die fachwissenschaftlichen Veranstaltungen zur vertiefenden Aneignung
schulrelevanter Themen exklusiv fir die Studierenden des Lehramts angeboten. Auf diese
Weise werden die breit angelegten Grundlagen aus dem Bachelorkombinationsstudiengang
aufgegriffen und mit Blick auf die schulische Praxis wissenschaftlich vertieft bearbeitet, so
dass es in diesen ausgewahlten Bereichen verstarkt zur Integration von Fachwissenschaft
und Fachdidaktik kommt.

Far Studierende, die Biologie im kombinierten Bachelorstudiengang als Kernfach studierten,
ist Biologie im Lehramtsmasterstudiengang das erste Fach mit insgesamt 15
Studienpunkten. 5 Leistungspunkte der Ausbildung im Fach Biologie ergeben sich aus dem
fachwissenschaftlichen Inhalt des Moduls LM 2 (Spezielle Themen des Biologieunterrichts),
in dem Biologie als Fach und Biologie-Didaktik miteinander kombiniert sind. Im diesem
Modul werden ausgewahlte Themen des Rahmenlehrplans, dabei ausdricklich die
facheribergreifenden Thematiken, fachwissenschaftlich aufgearbeitet und in experimentell
ausgerichtete Konzepte fur den Schulunterricht umgesetzt. Die verbleibenden 10 oder 15
Studienpunkte im Fach Biologie werden durch wahlobligatorische Vertiefungsmodule von je
5 Leistungspunkten realisiert. Gegenwartig werden vier solche Module (LM 3 bis LM 7)
angeboten.
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Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachlbergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate und vielfaltige Lehr- und Lernformen vor. Die
Studienorganisation gewahrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes. Es sind
Anerkennungsregeln fur extern erbrachte Leistungen gemafR der Lissabon Konvention
festgelegt worden.

4.10.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen Uberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.10.5 Prufungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prifung ab. Die
Prifungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

4.10.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Vgl. die Ausfihrungen unter 4.1.6

4.10.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prifungsanforderungen einschlielilich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und

veroffentlicht.

4.10.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erflillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berucksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

4.10.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

30



Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.10.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
(Kriterium 2.10/Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 411 Lehramtsmasterstudiengang Biologie (M. Ed.) (60 LP)

4.11.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

4.11.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengdngen vom
10.10.2003 in der jeweils gultigen Fassung. Insgesamt muissen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.11.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Das Studium mit dem Abschluss Master of Education im Umfang von 60 LP bereitet auf das
Amt des Lehrers mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fachern, Amt der
Lehrerin/des Lehrers an Sonderschulen/fir Sonderpadagogik vor. Der Masterstudiengang fur
das Lehramt zielt vor diesem Hintergrund insbesondere auf die Orientierung an den
differenzierten Kompetenzanforderungen der beruflichen Praxis. Dies wird gesichert durch
eine  vertiefte  Auseinandersetzung mit Themen aus den Bereichen der
Erziehungswissenschaften, der Didaktiken der studierten F&cher sowie durch die
reflexionsgeleitete Integration schulpraktischer Studien.

Innerhalb dieses Studienganges missen die Studierenden in ihrem jeweiligen Kernfach
bereits die Schulpraktischen Studien absolviert haben; im Bachelorkombinationsstudiengang
Biologie wird das Modul B25 entsprechend angeboten. Der Studiengang sieht ausschlieRlich
die Vermittlung fachdidaktischer Inhalte vor. Zulassungsvoraussetzung ist der erfolgreiche
Abschluss des kombinierten Bachelorstudiengangs mit Biologie als Kernfach bzw. als
Zweitfach.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachldbergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
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gewabhrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes. Es sind Anerkennungsregeln flr
extern erbrachte Leistungen gemaf der Lissabon Konvention festgelegt worden.

4.11.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmafig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen Uberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.11.5 Prufungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schliet mit einer das gesamte Modul umfassenden Prifung ab. Die
Prufungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

4.11.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Vgl. die Ausfiihrungen unter 4.6.6

4.11.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prifungsanforderungen einschlief3lich der
Nachteilsausgleichsregelungen fir Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und

veroffentlicht.

4.11.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitditsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berlcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.

4.11.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.11.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10)

Das Kriterium ist erfillt.
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Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.12 Bachelor-Studiengang Biophysik (B. Sc.)

4.12.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Ziel der Ausbildung des Studiengangs ist es, den Studierenden die erforderlichen
Fachkenntnisse, Fahigkeiten und Methoden unter Beriicksichtigung der Anforderungen in
der Arbeitswelt so zu vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zu wissenschaftlich
fundierter Urteilsbildung, zur kritischen Reflexion der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu
verantwortlichem Handeln beféahigt werden. Dies gilt einerseits fir die Qualifizierung zum
Studium von Masterstudiengdngen und andererseits fur die Befahigung zur Tatigkeit in
entsprechenden Berufsfeldern. Diese Zielstellung erfordert eine solide Grundausbildung in
Biologie und den grundlegenden Naturwissenschaften, wie Mathematik, Physik und Chemie.
Dabei muss auch die Fahigkeit zum Erkennen wesentlicher Zusammenhéange eines
komplexen Sachverhalts entwickelt werden. Im Bachelorstudiengang sollen fruhzeitig
diejenigen Methoden und Fertigkeiten vermittelt werden, die den aktuellen Standard der
Biophysik bilden. Dazu gehdren Kenntnisse in praktischen, technischen wie auch in
theoretischen Anwendungen.

Die Gutachter halten die wissenschaftliche Befahigung der Studierenden fir angemessen.
Das Studiengangskonzept orientiert sich an den definierten Bildungszielen, die
Berufsbefahigung wird als angemessen angesehen. Zusammenfassend kann konstatiert
werden, dass die Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes die Befahigung zum
zivilgesellschaftlichen Engagement sowie die Personlichkeitsentwicklung der Studierenden
gewabhrleisten.

4.12.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fur deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengdngen vom
10.10.2003 in der jeweils gultigen Fassung. Inngesamt missen die Studierenden 180
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlt. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.12.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Das Studium gliedert sich in ein viersemestriges Basisstudium und ein zweisemestriges
Vertiefungsstudium. Letzteres schlie3t fachrelevante Veranstaltungen der berufsspezifischen
Zusatzqualifikation und die Anfertigung der Bachelorarbeit ein. Im Basisstudium erhalten die
Studierenden eine Grundlagenausbildung in Biologie, Mathematik, Physik und Informatik. Es
wird eine Einfihrung in das Wissenschaftsgebiet Biophysik gegeben. Weiterhin werden
umfangreiche Grundkenntnisse in Chemie und Biochemie vermittelt. Im Vertiefungsstudium
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wird ein Spektrum von biophysikalischen Fachern gelehrt, die dem spezifischen Inhalt der
Biophysik gerecht werden.

Das vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachibergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewahrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.12.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erfiillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen Uberprift werden. Die Qualitat der fachlichen und Gberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.12.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlieBt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prifung ab. Die
Prufungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der Studierenden im 1.
und 2. Semester verringert wird. Derzeit ist die schriftiche Prifung die Uberwiegende
Prufungsform. Unterschiedliche Prifungsformen fordern den Studierenden verschiedene
Kompetenzen ab und férdern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus
diesem Grund sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prifungsformen zum
Einsatz kommen.

4.12.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollsténdig erfiillt.

Vgl. die Ausfiihrungen unter 4.6.6

4.12.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Studiengang, Studienverlauf und Prifungsanforderungen einschlielilich der
Nachteilsausgleichsregelungen fiur Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.12.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitdtsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs bertcksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
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Arbeitsbelastung und des Absolventenverbleibs. Die Gutachter sprechen die Empfehlung
aus, eine zusatzliche Evaluation hinsichtlich der hohen Abbrecherquoten in den ersten
beiden Semestern der Bachelorstudiengange durchzufihren.

4.12.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

412.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs.
AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.

| 4.13. Master-Studiengang Biophysik (M. Sc.)

4.13.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Ziel der Ausbildung ist es, den Studierenden die erforderlichen Fachkenntnisse, Fahigkeiten
und Methoden unter Berilicksichtigung der Anforderungen in der Arbeitswelt so zu vermitteln,
dass sie selbststindig zu wissenschaftlicher Arbeit, zu wissenschaftlich fundierter
Urteilsbildung, zur kritischen Reflexion der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu
verantwortlichem Handeln befahigt werden. Das Studium zielt auf die forschungsbasierte
Vermittlung von vertieftem und spezialisiertem Wissen auf dem interdisziplinaren Gebiet der
experimentellen und theoretischen Biophysik sowie auf den Erwerb von methodischen
Kompetenzen.

4.13.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche
Hochschulabschlisse vom 21.04.2005 sowie den Anforderungen der Landergemeinsamen
Strukturvorgaben fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengdngen vom
10.10.2003 in der jeweils gultigen Fassung. Inngesamt missen die Studierenden 120
Leistungspunkte erwerben. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die gewahlte
Studiengangsbezeichnung sowie die Studienabschlussbezeichnung zutreffend gewahlit. Die
Qualitdt der Modulbeschreibungen entspricht den Vorgaben der KMK, die
Modulbeschreibungen differenzieren hinreichend zwischen Qualifikationszielen und
Lehrinhalten.

4.13.3 Studiengangskonzept (Kriterium 2.3 / Drs. AR/2009)
Das Kriterium ist erfillt.

Der Studiengang basiert auf der, im Rahmen des Bachelorstudienganges Biophysik
erworbenen Grundausbildung in organismischer Biologie, Molekular- und Zellbiologie,
Biochemie sowie Physiologie und einer, tiefgehenden Ausbildung in experimenteller und
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theoretischer Biophysik und (Bio)informatik auf der Basis solider Kenntnisse der Physik,
Mathematik und Chemie. Darauf aufbauend werden in den ersten beiden Semestern des
Masterstudienganges Kenntnisse auf den Gebieten der theoretischen und experimentellen
Biophysik vermittelt. Schwerpunkte sind dabei die Systembiologie, die molekulare und
zellulare Biophysik sowie moderne Methoden und Techniken der entsprechenden Gebiete.
Studierende missen sowohl Module der theoretischen als auch der experimentellen
Biophysik wahlen, um der flr eine moderne Forschung notwendigen Verbindung zwischen
Theorie und Experiment schon im Rahmen der Ausbildung gerecht zu werden. Durch
Nutzung von Wahlmodulen koénnen die Studierenden individuelle Schwerpunkte in der
theoretischen bzw. experimentellen Biophysik oder in weiteren naturwissenschaftlichen
Spezialgebieten setzen. Insbesondere kénnen sie durch die Wahl des Themas ihrer
Masterarbeit ihrer persodnlichen Interessenlage nachkommen. Zugangsvoraussetzung zum
Master-Studiengang Biophysik ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss
(Bachelor- oder Diplomstudiengang) der Biowissenschaften oder der Physik. Das
vorliegende Studiengangskonzept umfasst aus Sicht der Gutachter die Vermittlung von
Fachwissen und fachubergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und
generischen Kompetenzen. Es ist mit Blick auf die die formulierten Qualifikationsziele
stimmig aufgebaut und sieht adaquate Lehr- und Lernformen vor. Die Studienorganisation
gewabhrleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

4.13.4 Studierbarkeit (Kriterium 2.4/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfiillt.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist gewahrleistet. Die Angabe der studentischen
Arbeitsbelastung erscheint plausibel, bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung des
Studiengangs sollte die workload-Berechnung regelmaRig durch studentische Lehr-
veranstaltungsbefragungen tberpruft werden. Die Qualitat der fachlichen und tberfachlichen
Studienberatung wurde von den Studierenden positiv bewertet. Die Belange von
Studierenden mit Behinderung werden bericksichtigt.

4.13.5 Prifungssystem (Kriterium 2.5/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Die Prifungen im Rahmen des Studiengangs sind modulbezogen sowie kompetenzorientiert.
Jedes Modul schlie3t mit einer das gesamte Modul umfassenden Prufung ab. Die
Prufungsordnung wurde einer Rechtsprifung unterzogen.

4.13.6 Ausstattung (Kriterium 2.6/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist nicht vollstandig erfiillt.

Vgl. die Ausfilihrungen unter 4.6.6

4.13.7 Transparenz und Dokumentation (Kriterium 2.7/ Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang, Studienverlauf ~ und Prifungsanforderungen einschliefllich der
Nachteilsausgleichsregelungen fur Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und
veroffentlicht.

4.13.8 Qualitatssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8 / Drs. AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.
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Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualititsmanagements werden bei den
Entwicklungen des Studiengangs berucksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat | berlcksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen
Arbeitsbelastung und des Absolventenverbleibs.

4.13.9 Studiengidnge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
Das Kriterium ist erflillt.

Der Studiengang entspricht den besonderen Anforderungen seines Profils.

4.13.10 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10/ Drs.
AR 93/2009)

Das Kriterium ist erfillt.

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt.
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5. AbschlieBendes Votum der Gutachtergruppe

Allgemeine Empfehlungen:

o Die Gutachter moéchten die Hochschulleitung noch einmal ausdricklich darin
bestarken, ihre Aktivitaten hinsichtlich der Etablierung eines mit hinreichenden
Kompetenzen ausgestatteten Zentrums flir Lehrerbildung sowie einer systematischen
Evaluierung der Lehrerbildung in Gang zu setzen und zu intensivieren.

e Die Gutachtergruppe anerkennt die betrachtlichen Anstrengungen der Humboldt-
Universitat, fur alle Lehramtsfacher forschungsfahige fachdidaktische Professuren
einzurichten. Die Gutachtergruppe empfiehlt in diesem Zusammenhang
nachdriicklich, den Bereich der Fachdidaktik im Fach Chemie zu starken.

¢ Ein schwerwiegendes Problem stellt aus Sicht der Gutachtergruppe die ungeniigende
und aus sicherheitstechnischen Grinden beunruhigende raumliche Situation des
Bereiches Zoologie sowie des Bereiches Gewasserokologie dar. Im Interesse der
Studierenden sollte hier umgehend eine Verbesserung der raumlichen Situation
herbeigefihrt werden.

e Bis zum Zeitpunkt der Reakkreditierung aller in diesem Verfahren zur Akkreditierung
anstehender Studiengange sollten die workload-Berechnungen regelmaflig durch
studentische Lehrveranstaltungsbefragungen Gberprift werden.

Bachelor-Studiengang Chemie (B. Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs Chemie flir die Dauer von funf Jahren unter
Berucksichtigung der folgenden Auflage:

Auflage:

e Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der
Studierenden im 1. und 2. Semester verringert wird.

Empfehlungen:

o Derzeit ist die schriftliche Prifung die Uberwiegende Prifungsform. Unterschiedliche
Prufungsformen fordern den Studierenden verschiedene Kompetenzen ab und
fordern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus diesem Grund
sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prufungsformen zum Einsatz
kommen.

o Die Gutachter sprechen die Empfehlung aus, eine Evaluation hinsichtlich der hohen
Abbrecherquoten in den ersten beiden Semestern der Bachelorstudiengange
durchzufuhren.

| Bachelor-Kombinationsstudiengang Chemie (B.A./B.Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Erweiterung der Kombinierbarkeit des bereits akkreditierten Bachelor-
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Kombinationsstudiengangs um den Teilstudiengang Chemie unter Berlcksichtigung der
folgenden Auflage:

Auflage:

Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der
Studierenden im 1. und 2. Semester verringert wird.

Empfehlungen:

Derzeit ist die schriftliche Prifung die Uberwiegende Prifungsform. Unterschiedliche
Prufungsformen fordern den Studierenden verschiedene Kompetenzen ab und
fordern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus diesem Grund
sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prufungsformen zum Einsatz
kommen.

Die Gutachter sprechen die Empfehlung aus, eine Evaluation hinsichtlich der hohen
Abbrecherquoten in den ersten beiden Semestern der Bachelorstudiengange
durchzufthren.

Aus Sicht der Gutachter sollten im Rahmen des Moduls ,Einfuhrung in die
Chemiedidaktik“ starker die Wechselbeziehungen von Vermittlungsmethoden und
Lernen thematisiert werden.

Im Rahmen des Moduls C 7 sollte die Rolle des Chemielehrers und entsprechende
Verhaltenserwartungen an seine Tatigkeit starker akzentuiert werden.

Die Gutachter sehen die Schaffung einer zusatzlichen LfBA-Stelle als notwendig an,
um auf diese Weise die Betreuung der Studierenden im Rahmen des
Schulpraktikums zu optimieren.

Master-Studiengang Chemie (M.Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Master-Studiengangs Chemie ohne Auflagen fir die Dauer von finf
Jahren.

Lehramts-Masterstudiengang Chemie (M. Ed.) (120 LP) sowie (60 LP)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Erweiterung der Kombinierbarkeit des bereits akkreditierten Lehramts-Masterstudiengangs
um den Teilstudiengang Chemie ohne Auflagen.

Empfehlungen:

Das Modul ,Schulorientiertes Experimentieren® sollte nicht nur den Berliner
.Rahmenlehrplan“ im Blick haben, sondern auch den Chemieunterricht im
internationalen Kontext thematisieren.

Die Gutachtergruppe spricht die Empfehlung aus, im Rahmen der
Modulbeschreibungen die Qualifikationsziele fir die beiden fachdidaktischen Module
sowie das Modul ,Schulorientiertes Experimentieren® praziser als bisher geschehen
zu beschreiben.

Die Gutachter sehen die Schaffung einer zusatzlichen LfBA-Stelle als winschenswert
an, um auf diese Weise die Betreuung der Studierenden im Rahmen des
Schulpraktikums zu optimieren.
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Bachelorstudiengang Biologie (B. Sc.)

Auflagen:

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs Chemie flir die Dauer von funf Jahren unter
Berucksichtigung den folgenden Auflagen:

o Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der
Studierenden im 1. und 2. Semester verringert wird.

e Neben der Modulabschlussprifung sollten den Studierenden keine zusatzlichen
Prifungsleistungen (z.B. Testate) auferlegt werden, welche die Arbeitsbelastung
weiter erhdhen.

Empfehlungen:

e Derzeit ist die schriftliche Prifung die Uberwiegende Prifungsform. Unterschiedliche
Priufungsformen fordern den Studierenden verschiedene Kompetenzen ab und
fordern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus diesem Grund
sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prifungsformen zum Einsatz
kommen.

| Bachelor-Kombinationsstudiengang Biologie (B.A./B.Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Erweiterung der Kombinierbarkeit des bereits akkreditierten Bachelor-
Kombinationsstudiengangs um den Teilstudiengang Biologie unter Berlicksichtigung der
folgenden Auflagen:

Auflagen:

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs Chemie flr die Dauer von funf Jahren unter
Berucksichtigung den folgenden Auflagen:

e Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der
Studierenden im 1. und 2. Semester verringert wird.

o Neben der Modulabschlussprifung sollten den Studierenden keine zusatzlichen
Prufungsleistungen (z.B. Testate) auferlegt werden, welche die Arbeitsbelastung
weiter erhoht.

Empfehlungen:

o Derzeit ist die schriftliche Prifung die Uberwiegende Prifungsform. Unterschiedliche
Prifungsformen fordern den Studierenden verschiedene Kompetenzen ab und
férdern die individuellen Fahigkeiten im kommunikativen Bereich. Aus diesem Grund
sollten neben den Klausuren auch verstarkt andere Prufungsformen zum Einsatz
kommen.
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| Master-Studiengang Molekulare Lebenswissenschaft (M. Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Master-Studiengangs Molukulare Lebenswissenschaft ohne Auflagen flr
die Dauer von funf Jahren.

| Master-Studiengang Organismische Biologie und Evolution (M. Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Master-Studiengangs Organismische Biologie und Evolution ohne
Auflagen fir die Dauer von funf Jahren.

Lehramts-Masterstudiengang Biologie (M. Ed.) (120 LP) sowie (60 LP)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Erweiterung der Kombinierbarkeit des bereits akkreditierten Lehramts-Masterstudiengangs
um den Teilstudiengang Biologie ohne Auflagen.

Bachelor-Studiengang Biophysik (B. Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs Biophysik fir die Dauer von funf Jahren unter
Berucksichtigung der folgenden Auflage:

Auflage:

e Die Gutachter sehen es als geboten an, dass die Prifungsbelastung der
Studierenden im 1. und 2. Semester verringert wird.

| Master-Studiengang Biophysik (M.Sc.)

Die Gutachter empfehlen der Standigen Akkreditierungskommission der ZEvA die
Akkreditierung des Master-Studiengangs Biopyhysik ohne Auflagen flr die Dauer von flinf
Jahren.
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	4.4 Lehramtsmasterstudiengang Chemie (M. Ed.)  (120 LP)
	4.4.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.4.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.5 Lehramtsmasterstudiengang Chemie (M. Ed.)  (60 LP)
	4.5.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.5.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.6 Bachelorstudiengang Biologie (B. Sc.)
	4.6.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.6.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.7 Bachelor-Kombinationsstudiengang Biologie  (B.A. / B. Sc.)
	4.7.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.7.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.8 Master-Studiengang Molekulare Lebenswissenschaft (M. Sc.)
	4.8.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.8.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.9 Master-Studiengang Organismische Biologie und Evolution (M. Sc.)
	4.9.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.10 Lehramtsmasterstudiengang Biologie (M. Ed.) (120 LP)
	4.10.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Der Lehramtsmasterstudiengang Biologie (120 LP) baut auf den Bachelorkombinations-studiengang Biologie mit Lehramtsoption auf und schließt das universitäre Lehramtsstudium mit dem Master of Education (M. Ed.) ab. Im Rahmen des Studiums sollen die Stud...
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.10.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.11  Lehramtsmasterstudiengang Biologie (M. Ed.)  (60 LP)
	4.11.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.11.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.11.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.12 Bachelor-Studiengang Biophysik (B. Sc.)
	4.12.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.12.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
	4.13.    Master-Studiengang Biophysik (M. Sc.)
	4.13.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2.1/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Entwicklungen des Studiengangs berücksichtigt. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I berücksichtigt hierbei Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen A...
	4.13.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.9/ Drs. AR 93/2009)
	Das Kriterium ist erfüllt.
	Das Kriterium ist erfüllt.
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